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Weiterbildung während der Kurzarbeit

Nutzen Sie die im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgesehene Möglichkeit:
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Art. 47 der Verordnung sieht vor, dass der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehen bleibt, auch wenn der Arbeitgeber die ausfallende Arbeitszeit ganz oder teilweise zur Weiterbildung der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verwendet. Dazu bedarf es der Einwilligung der kantonalen Amtsstelle. Diese Einwilligung kann erteilt werden, wenn Fertigkeiten oder Kenntnisse vermittelt werden, die dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin auch bei einem Stellewechsel nützlich sein können oder die zur Erhaltung seines gegenwärtigen Arbeitsplatzes unerlässlich sind. Die Weiterbildungskurse müssen durch sachkundige Personen nach einem zum voraus festgelegten Programm durchgeführt werden, sie müssen von der üblichen Tätigkeit im Betrieb klar getrennt sein. Das Interesse an der Weiterbildung darf nicht im alleinigen oder überwiegenden Interesse des Arbeitgebers liegen.

Diese Möglichkeit zur Weiterqualifikation Ihrer Belegschaft ist sicher lohnenswert.

Prüfen Sie die entsprechenden Möglichkeiten.

  
Zur Abklärung weiterer diesbezüglicher Fragen wenden Sie sich bitte an:

Amt für Arbeit Obwalden, Markus Marti, St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen 

Tel. 041 666 63 33
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